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Erklärung zur Unternehmensführung nach 
§§ 289f und 315d HGB

In der Erklärung zur Unternehmensführung gemäß §§ 289f und 
315d HGB berichten Vorstand und Aufsichtsrat entsprechend 
Grundsatz 23 der aktuell gültigen Fassung des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex vom 28. April 2022 („DCGK 2022“, 
„Kodex“) über die Corporate Governance bei RATIONAL. Die 
Erklärung zur Unternehmensführung wird durch den Vergü-
tungsbericht ergänzt. Die Erklärung zur Unternehmensführung 
ist gemäß §§ 289f und 315d HGB Bestandteil des Lagebe-
richts der RATIONAL AG und des Konzernlageberichts.

Vergütungsbericht und Vergütungssystem
Der Vergütungsbericht nach § 162 AktG für das Geschäftsjahr 
2025 ist auf der RATIONAL-Website unter rat.ag/publikatio-
nen und im Geschäftsbericht 2025 zu finden. Der Vermerk des 
Abschlussprüfers gemäß § 162 AktG, das geltende Vergü-
tungssystem gemäß § 87a Absatz 1 und 2 Satz 1 AktG und der 
letzte Vergütungsbeschluss gemäß § 113 Absatz 3 AktG sind 
ebenfalls auf der RATIONAL-Website unter rat.ag/investoren 
öffentlich zugänglich.

Wesentliche Unternehmensführungspraktiken und Com-
pliance
Verantwortungsvolles, nachhaltiges und soziales Handeln ist 
für die RATIONAL AG seit jeher ein tragendes Element der un-
ternehmerischen Kultur und Grundlage des Unternehmenser-
folgs. Hierzu gehört die Integrität im Umgang mit Kunden, Mit-
arbeitern, Geschäftspartnern, Aktionären und der Öffentlich-
keit.

RATIONAL versteht unter Compliance die Einhaltung von 
Recht, Gesetz und Satzung sowie die Befolgung der zusätzli-
chen internen Regelwerke. Darüber hinaus entwickelte die 
RATIONAL AG auch im Geschäftsjahr 2025 die eigene Corpo-
rate Governance weiter. 

RATIONAL entspricht weitestgehend den Empfehlungen des 
Corporate Governance Kodex. Soweit die RATIONAL AG von 
den Empfehlungen des Kodex abweicht, wird hierüber in der 
nachstehenden Entsprechenserklärung berichtet. Weitere frei-
willig eingegangene Selbstverpflichtungen bestehen in Form 
von Compliance-Vereinbarungen mit einigen unserer Groß-
kunden. Das Unternehmen hat sich selbst ein umfassendes 
Leitbild gegeben und verfügt über schriftlich niedergelegte 
Führungsprinzipien sowie einen unternehmensweit gültigen 
„Code of Conduct“, welcher auf der RATIONAL-Website unter 
rat.ag/CorporateGovernance veröffentlicht ist.

Das Unternehmensleitbild drückt das Selbstverständnis des 
Unternehmens, seiner Führungsorgane und Mitarbeiter aus. Es 
gibt außerdem Handlungsempfehlungen für den Umgang mit 
Kunden, Partnern und Kollegen. Alle neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden beim Eintritt ins Unternehmen darin 
geschult. 

Die Compliance-Organisation wird kontinuierlich weiterent-
wickelt. Ausgangspunkt für die Compliance-Aktivitäten bilden 
die Verhaltensgrundsätze der RATIONAL AG („Code of 
Conduct“). Die Verhaltensgrundsätze orientieren sich an den 
relevanten gesetzlichen Vorschriften, UN-Grundsätzen und 
OECD-Verlautbarungen. Diese sind in Form der RATIONAL-
Verhaltensregeln im Geschäftsverkehr zusammengefasst und 
unternehmensweit kommuniziert. RATIONAL verfügt über ein 
Compliance-Team und einen Compliance-Officer für den ge-
samten Konzern. Alle Mitarbeiter des RATIONAL-Konzerns 
werden hinsichtlich Compliance-Themen geschult. Mitarbeiter, 
die über einen Computerzugang verfügen, haben zudem eine 
Prüfung erfolgreich zu absolvieren.

Auf der Grundlage der Ergebnisse von in verschiedenen Unter-
nehmensbereichen durchgeführten Compliance-Risikoanaly-
sen wurden Maßnahmen definiert, um allen wesentlichen 
Compliance-Risiken entgegenzuwirken. Diese Maßnahmen 
schließen neben einschlägigen internen Compliance-Vorgaben 
auch die Zusammenarbeit mit lokalen, qualifizierten Partnern 
ein. Des Weiteren werden in Ländern, in denen RATIONAL mit 
eigenen Tochtergesellschaften und Mitarbeitern vertreten ist, 
die lokalen Anforderungen an ein Compliance-Programm kon-
tinuierlich überwacht und bei Bedarf das bestehende Compli-
ance-Programm angepasst.

Die RATIONAL AG hat seit 2022 an der Umsetzung der Anfor-
derungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) ge-
arbeitet. Unter Berücksichtigung der dynamischen rechtlichen 
Lage reagieren wir auf die sich verändernden Anforderungen 
und setzen die Sorgfaltspflichten vollständig um.

Eine Prüfung des Risikomanagementsystems und der Konzep-
tion des gesamten Compliance-Managementsystems, ent-
sprechend den Prüfungsstandards des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer Deutschland (IDW), bestätigte die Funktionsfä-
higkeit beider Systeme. Zudem erfolgte im Geschäftsjahr 2024 
eine erneute Prüfung der Funktionsfähigkeit des Compliance – 
Managementbestandteils „Geldwäsche“ nach IDW PS 980.
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Im Jahr 2025 wurden das Compliance-Managementsystem 
sowie das Risikomanagementsystem auf Basis der bestehen-
den Konzepte zielgerichtet fortgeführt. Das Risikomanage-
mentsystem wurde im Geschäftsjahr 2024 und 2025 durch 
die interne Revision geprüft.

ESG-Organisation und -Strategie
Die RATIONAL AG hat die Erreichung der ESG-Ziele in den ver-
gangenen Jahren zunehmend konsequenter umgesetzt. Dabei 
lag der Schwerpunkt bei Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
und natürlichen Ressourcen. Um die Aktivitäten auszubauen 
und weitere Maßnahmen im Bereich Soziales und Corporate 
Governance zu ergänzen, wurde Ende 2021 in Zusammenar-
beit mit einem externen Berater eine Nachhaltigkeitsstrategie 
entwickelt. Diese Nachhaltigkeitsstrategie wurde 2022 vom 
Vorstand verabschiedet und zielt insbesondere auf die Schaf-
fung der Zukunftsfähigkeit der RATIONAL AG durch nachhalti-
ges Wirtschaften ab. Die Nachhaltigkeitsstrategie wurde 2023 
intern im Unternehmen kommuniziert und konkrete Klimaziele 
wurden Mitte 2024 festgelegt. Die Klimaziele wurden im Früh-
jahr 2025 auf unserer Homepage im eigens dafür geschaffenen 
Nachhaltigkeits-/ESG-Bereich veröffentlicht.

Die vom Vorstand beschlossene Nachhaltigkeitsstrategie um-
fasst insbesondere die Qualität von Produkten und Ernährung. 
RATIONAL-Produkte sind am Kundennutzen ausgerichtet, sie 
ermöglichen eine flexible, wirtschaftliche, zuverlässige und ver-
antwortungsvolle Zubereitung von Speisen und den Erhalt 
wertvoller Nährstoffe bei gleichzeitigem Minderverbrauch von 
Energie und Wasser im Vergleich zu konventioneller Gartech-
nologie. 

Die Schonung von Ressourcen ist ein wichtiger Baustein der 
Nachhaltigkeitsanstrengungen von RATIONAL. Bei der Pro-
duktentwicklung und der Zusammenarbeit mit unseren Liefe-
ranten sind zudem Material- und Energieeffizienz wichtige 
Ziele. Durch nachhaltige Standortkonzepte leistet RATIONAL 
einen aktiven Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz.

Darüber hinaus legen wir einen Schwerpunkt auf den wert-
schätzenden Umgang mit Menschen in ihrer ganzen Vielfalt. 
Gegenseitiger Respekt, Eigenverantwortung, Sicherheit und 
Gesundheit bilden die Basis für die individuelle Entwicklung al-
ler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit die Zukunftsfä-
higkeit von RATIONAL. 

Diese Werte leiten RATIONAL auch beim Verhalten gegenüber 
Kunden und Lieferanten. Dementsprechend gelten diese Ziele 
nicht nur für unsere eigenen Standorte, sondern genießen über 
die komplette Wertschöpfungskette hinweg einen großen 
Stellenwert.

Um dem Thema Nachhaltigkeit auch im Aufsichtsrat Rechnung 
zu tragen, übernahm Herr Moritz Graser die Rolle als Spezialist 
rund um ESG-Belange im Aufsichtsrat. 

Organe der Gesellschaft 

Die RATIONAL AG ist eine Aktiengesellschaft deutschen 
Rechts. Ein Grundprinzip des deutschen Aktienrechts ist das 
duale Führungssystem mit den Organen Vorstand und Auf-
sichtsrat, die jeweils mit eigenständigen Kompetenzen ausge-
stattet sind. 

Zusammensetzung des Vorstands
Der Vorstand der RATIONAL AG kann sich aus einer oder meh-
reren Personen zusammensetzen und bestand zum Bilanz-
stichtag aus vier Mitgliedern. Die Verteilung der Ressorts auf 
die einzelnen Mitglieder ist im Geschäftsverteilungsplan gere-
gelt. Ferner hat der Aufsichtsrat eine Altersgrenze für Vor-
standsmitglieder von 65 Jahren festgelegt. Die Mitglieder des 
Vorstands zum Bilanzstichtag waren Dr. Peter Stadelmann 
(CEO), Markus Paschmann (CSMO), Dr. Martin Hermann (CTO) 
und Jörg Walter (CFO).

Um gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nach-
folgeplanung zu sorgen, berät der Aufsichtsrat über das Anfor-
derungsprofil für Vorstandsmitglieder und beobachtet die Eig-
nung möglicher interner Nachfolgekandidatinnen und 
-kandidaten im Unternehmen anhand der Entwicklung von
Leistungskriterien. Zudem tauscht sich der Aufsichtsrat zu an-
stehenden Vakanzen und möglicherweise geeigneten Kandida-
tinnen und Kandidaten mit dem Vorstand aus.

Die Mitglieder des Vorstands üben keine Aufsichtsratstätigkeit 
in anderen börsennotierten Unternehmen aus.
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Der Vorstand und seine Arbeitsweise
Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verant-
wortung für die gesamte Geschäftsführung. Sie arbeiten kolle-
gial zusammen und unterrichten sich gegenseitig über wichtige 
Maßnahmen und Vorgänge in ihren Ressorts. Jedes Mitglied 
des Vorstands führt das ihm zugewiesene Ressort im Rahmen 
der Vorstandsbeschlüsse in eigener Verantwortung. Der Vor-
stand beschließt in der Regel in Sitzungen, die im zweiwöchi-
gen Rhythmus stattfinden. Zusätzlich kann jedes Mitglied des 
Vorstands die Einberufung einer Sitzung unter Mitteilung des 
Beratungsgegenstandes verlangen. Ebenso kann jedes Mitglied 
verlangen, dass ein Gegenstand in die Tagesordnung einer Sit-
zung aufgenommen wird. Beschlüsse des Vorstands werden 
stets mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen aller 
Mitglieder getroffen. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsit-
zende des Vorstands die ausschlaggebende Stimme.  

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat zeitnah und umfas-
send schriftlich und mündlich sowie in den turnusmäßigen Sit-
zungen über die Planung, die Geschäftsentwicklung und die 
Lage des Konzerns einschließlich des Risikomanagements. Das 
Risikomanagement und die internen Kontrollsysteme bei 
RATIONAL sind im Kapitel „Risiko- und Chancenbericht“ des 
Lageberichts im Geschäftsbericht näher beschrieben.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats
Dem Aufsichtsrat der RATIONAL AG gehören gemäß 
§ 8 Abs. 1 der Satzung sieben Mitglieder als Vertreter der An-
teilseigner an.

Herr Walter Kurtz ist Vorsitzender des Aufsichtsrats, Herr Erich 
Baumgärtner ist Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden. 
Darüber hinaus gehören mit Frau Clarissa Käfer, Herrn Dr. Jo-
hannes Würbser, Herrn Dr. Christoph Lintz, Herrn Werner 

Schwind und Herrn Moritz Graser ausgewiesene Spezialisten 
für die Themen Finanzen, Wirtschaftsrecht, Vertrieb, Technik 
und Nachhaltigkeit dem Aufsichtsrat an. Die Lebensläufe der 
Aufsichtsratsmitglieder sind auf unserer Website veröffentlicht.

Dem Gremium gehören fünf und damit eine nach Einschätzung 
des Aufsichtsrats ausreichende Anzahl an Mitgliedern (Frau 
Clarissa Käfer, Herr Erich Baumgärtner, Herr Dr. Christoph 
Lintz, Herr Werner Schwind, Herr Dr. Johannes Würbser) an, 
die unabhängig von der Gesellschaft und deren Vorstand ge-
mäß Empfehlung C.7 des Kodex sind. 

Da es bei RATIONAL keinen kontrollierenden Aktionär gemäß 
Empfehlung C.9 des Kodex gibt, sind alle Aufsichtsratsmitglie-
der unabhängig in diesem Sinne.

Die gegenwärtige Besetzung des Aufsichtsrats füllt das Kom-
petenzprofil aus. Die Mitglieder des Aufsichtsrats ergänzen sich 
im Hinblick auf Alter, Bildungs- und Berufshintergrund, Erfah-
rung und Kenntnisse so, dass das Gesamtgremium auf einen 
vielfältigen Erfahrungsfundus und ein breites Kompetenz-
spektrum zurückgreifen kann. Der Aufsichtsrat ist insgesamt 
mit dem Sektor vertraut, in dem die Gesellschaft tätig ist. Eine 
Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder ist nicht festgelegt.

Die folgende Qualifikationsmatrix bietet einen aktuellen Über-
blick über den Umsetzungsstand bei der Ausfüllung des Kom-
petenzprofils:

Die Amtsperiode der Aufsichtsratsmitglieder beträgt gemäß 
Beschluss der Hauptversammlung 2024 drei Jahre. Ebenfalls in 
der Hauptversammlung 2024 fand die letzte Aufsichtsratswahl 
statt. Die nächste planmäßige Aufsichtsratswahl findet somit 
auf der Hauptversammlung 2027 statt.

Qualifikationsprofil des Aufsichtsrats der RATIONAL AG

Walter
Kurtz

Erich
Baumgärtner

Moritz
Graser

Clarissa
Käfer

Dr. Christoph
Lintz

Werner
Schwind

Dr. Johannes
Würbser

Aufsichtsratsmitglied seit 1998 2017 2024 2024 2024 2015 2019

Geschlecht m m m w m m m 

Finanzen/Prüfung x x x x
Recht/Compliance/ 

Governance x x

ESG/Nachhaltigkeit x x

Technik x x

Vertrieb x x x
Erläuterung Geschlecht: w=weiblich, m=männlich
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Der Aufsichtsrat und seine Arbeitsweise 

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der 
Leitung des Unternehmens. Er bestellt die Vorstandsmitglieder 
und kann sie bei Vorliegen eines wichtigen Grundes abberufen. 
Für seine Arbeit hat sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsord-
nung gegeben. Der Aufsichtsrat wird in Strategie und Planung 
sowie in allen Fragen von grundlegender Bedeutung für das 
Unternehmen eingebunden. Für bedeutende Geschäftsvor-
gänge – wie beispielsweise die Festlegung der Jahresplanung, 
größere Investitionen – beinhaltet die Geschäftsordnung für 
den Vorstand Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Auf-
sichtsrats. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit 
im Aufsichtsrat, leitet dessen Sitzungen und nimmt die Belange 
des Gremiums nach außen wahr. Der Aufsichtsrat beschließt in 
seinen Sitzungen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, soweit nicht Gesetze etwas Abweichendes bestim-
men. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende des Aufsichts-
rats die ausschlaggebende Stimme.  

Bei wesentlichen Ereignissen wird gegebenenfalls eine außer-
ordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen. 

Der Aufsichtsrat führt regelmäßig, zuletzt im Jahr 2025, eine 
Selbstbeurteilung und Effizienzprüfung durch. Die Befragung 
der Aufsichtsratsmitglieder wird anhand eines Fragebogens 
durchgeführt, von sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern schrift-
lich beantwortet und befasste sich neben den Strukturen und 
Prozessen, den Kompetenzen und Qualifikation im Gremium, 
dem Risikomanagement und der Kontrolle auch mit der Zu-
sammenarbeit im Aufsichtsrat und mit dem Vorstand. Die Er-
gebnisse wurden anschließend im Aufsichtsrat diskutiert, um 
mögliche Verbesserungen zu identifizieren. Wesentliche Defi-
zite der Aufsichtsratsarbeit wurden dabei nicht festgestellt. 

Detaillierte Informationen zu den Arbeits- und Beratungs-
schwerpunkten des Aufsichtsrats im Berichtszeitraum sowie 
zur individuellen Sitzungsteilnahme der Aufsichtsratsmitglieder 
sind im Bericht des Aufsichtsrats erläutert.

Folgende Mitglieder des Aufsichtsrats sind in folgenden weite-
ren Aufsichts- und Kontrollgremien vertreten: Frau Clarissa Kä-
fer (Aufsichtsratsmitglied seit 8. Mai 2024) ist neben ihrer Auf-
sichtsratstätigkeit bei der RATIONAL AG Mitglied des Auf-
sichtsrates und Vorsitzende des Prüfungsausschusses der bör-
sennotierten Ludwig Beck AG, München, Deutschland, sowie 
Vorsitzende des Aufsichtsrates der Käfer AG, Vaterstetten, 
Deutschland (nicht börsennotiert).

Bildung von Ausschüssen im Aufsichtsrat
Um Sitzungsinhalte für den Aufsichtsrat vorzubereiten, wurde 
vom Aufsichtsrat ein Prüfungsausschuss gebildet. Dem Prü-
fungsausschuss gehören seit Mai 2024 Frau Clarissa Käfer 
(Ausschussvorsitzende), Herr Walter Kurtz, Herr Erich Baum-
gärtner und Herr Dr. Johannes Würbser an.

Der Prüfungsausschuss überwacht den Rechnungslegungspro-
zess und erörtert und prüft den vom Vorstand 
aufgestellten 

Jahres- und Konzernabschluss sowie den Lagebericht und die 
Halbjahres- und Quartalsabschlüsse sowie die Nachhaltigkeits-
berichterstattung nach der Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD). Auf Grundlage des Berichts des Abschluss-
prüfers bereitet der Prüfungsausschuss insbesondere die Ver-
handlungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats zur Bil-
ligung des Jahres- und Konzernabschlusses vor und beschließt 
eine Empfehlung im Hinblick auf den Vorschlag des Aufsichts-
rats an die Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers. 
Der Prüfungsausschuss erteilt den Prüfungsauftrag für den 
Jahres- und Konzernabschluss sowie für eine etwaige prüferi-
sche Durchsicht von Zwischenfinanzberichten an den von der 
Hauptversammlung gewählten Abschlussprüfer, legt gemein-
sam mit dem Abschlussprüfer die Prüfungsschwerpunkte fest 
und überwacht die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Der 
Prüfungsausschuss bereitet zudem die Entscheidung des Auf-
sichtsrats zum Konzernnachhaltigkeitsbericht vor, sowie zur 
Prüfung des Konzernnachhaltigkeitsberichts und des Vergü-
tungsberichts; etwaige Prüfungsaufträge werden durch den 
Prüfungsausschuss erteilt. 

Darüber hinaus übernimmt der Prüfungsausschuss die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems, des Internen Revisionssystems 
sowie des Risikomanagementsystems und des Compliance-
Systems der Gesellschaft. Hierzu bezieht er insbesondere auch 
die Prüfungsberichte der Internen Revision und die Berichte 
der Verantwortlichen für die Bereiche Compliance, Risikoma-
nagement und der Internen Revision ein.  

Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Frau Clarissa Käfer, 
tauscht sich regelmäßig mit dem Abschlussprüfer über den 
Fortgang der Prüfung aus und berichtet dem Prüfungsaus-
schuss dazu. Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Wirt-
schaftsprüferin und Steuerberaterin, als Mitglied des Prüfungs-
ausschusses der Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterprüfung 
sowie weiterer Aufsichtsrats- und Prüfungsausschussmandate 
verfügt sie über hohen Sachverstand auf den Gebieten Rech-
nungslegung und Abschlussprüfung. Frau Käfer ist als Finanz-
experte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG und der Empfehlung 
D.3 DCGK 2022 qualifiziert.

Herr Erich Baumgärtner hat als Mitglied des Prüfungsaus-
schusses und als ehemaliger Finanzvorstand der RATIONAL AG 
ebenfalls Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung 
und besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung 
von Rechnungslegungsgrundsätzen und interner Kontroll- und 
Risikomanagementsysteme. 

Seit Mai 2024 gehört Herr Dr. Johannes Würbser dem Prü-
fungsausschuss als viertes Mitglied an. Der steigenden Kom-
plexität der Rechnungslegung wird somit Rechnung getragen. 

Die Bildung eines Nominierungsausschusses bzw. weiterer 
Ausschüsse hält der Aufsichtsrat zurzeit für nicht erforderlich. 
Bei einem siebenköpfigen Aufsichtsrat sind auch im Plenum 
eine effiziente Diskussion und ein intensiver 
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Meinungsaustausch über geeignete Kandidaten für die Wahl-
vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung mög-
lich. Für die Bildung eines ausschließlich mit Anteilseignerver-
tretern besetzten Nominierungsausschusses besteht zudem 
keine Notwendigkeit, da der Aufsichtsrat der RATIONAL AG 
nicht mitbestimmt ist.

Entsendungsrecht für Aufsichtsratsmitglieder
Nach § 8 Abs. 6 Satz 1 der Satzung der RATIONAL AG hat Herr 
Walter Kurtz das Recht, bis zu zwei Mitglieder in den Aufsichts-
rat zu entsenden, solange er Aktionär der Gesellschaft ist. Im 
Jahr 2024 machte er von diesem Recht Gebrauch und ent-
sandte sich selbst und seinen Sohn Moritz Graser in den Auf-
sichtsrat.

Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat 
Vorstand und Aufsichtsrat der RATIONAL AG arbeiten bei der 
Leitung und Überwachung des Unternehmens eng und ver-
trauensvoll zusammen. Details zum Zusammenwirken von Vor-
stand und Aufsichtsrat werden ausführlich im Bericht des Auf-
sichtsrats erläutert.

Festlegung zur Förderung der gleichberechtigten Teilhabe 
von Frauen an Führungspositionen gemäß §§ 76 Abs. 4 
und 111 Abs. 5 des Aktiengesetzes 
Die RATIONAL AG ist ein börsennotiertes, jedoch nicht paritä-
tisch mitbestimmtes Unternehmen. Gemäß dem „Gesetz zur 
Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleichberech-
tigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in der Privat-
wirtschaft und im öffentlichen Dienst“ (Frauenquote) ist des-
halb eine Einführung der 30 %-igen Frauenquote im Aufsichts-
rat der RATIONAL AG nicht bindend. Aufgrund der Börsenno-
tierung ist das Unternehmen aber verpflichtet, Zielgrößen für 
den Frauenanteil im Aufsichtsrat, im Vorstand und in den bei-
den Führungsebenen unterhalb des Vorstands sowie Fristen für 
die Erreichung dieser Zielgrößen festzulegen. Diese Pflicht be-
zieht sich auf die börsennotierte Muttergesellschaft 
RATIONAL AG.

Der Aufsichtsrat hat als Zielgröße für den Frauenanteil im Auf-
sichtsrat festgelegt, dass dem Aufsichtsrat für den Zeitraum bis 
zum 31. Mai 2029 mindestens eine Frau als Mitglied angehö-
ren soll. Bezogen auf einen Aufsichtsrat mit sieben Mitgliedern 
entspricht dies einem Frauenanteil von rund 14 %. Für den 
Vorstand wurde für denselben Zeitraum eine Zielgröße von 
0 % festgelegt. Der Aufsichtsrat hält die Zielgröße von 0 % für 
den Frauenanteil im Vorstand weiterhin für sachgerecht. Bei 
dieser Entscheidung flossen die derzeitige personelle Beset-
zung des Vorstands mit ausschließlich männlichen Mitgliedern, 
die Erfahrungen aus vergangenen Auswahlprozessen im Rah-
men von Neubesetzungen und die Laufzeiten der bestehenden 
Vorstandsanstellungsverträge in die Beratung ein. 

Die derzeitigen Vorstandsmitglieder decken ein breites Spekt-
rum von Kenntnissen, Erfahrungen sowie Ausbildungs- und 
Berufshintergründen ab. Im Vorstand sind insgesamt sämtliche 
Kenntnisse und Erfahrungen vorhanden, die für die 

Gesellschaft wesentlich sind. Diese Zusammensetzung des 
Vorstands hat sich bislang bewährt.

Der Aufsichtsrat respektiert die mit der Einführung einer Frau-
enquote verfolgten Ziele und legt Wert auf Gleichbehandlung 
und Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie weiter-
gehende Diversität im RATIONAL-Konzern. Die Besetzung von 
Vorstandspositionen muss sich dabei allein am Wohl des Un-
ternehmens orientieren. Der Aufsichtsrat ist weiterhin der 
Überzeugung, dass bei der Bestellung von Mitgliedern des Vor-
stands in erster Linie die Qualifikation und die Erfahrung des 
Kandidaten ausschlaggebend sind. Weitere Eigenschaften, wie 
das Geschlecht oder die nationale Zugehörigkeit, waren und 
sind für diese Entscheidungen nicht von zentraler Bedeutung. 
Im Interesse einer diversen Zusammensetzung des Vorstands 
kann der Aufsichtsrat im konkreten Einzelfall auch die fachliche 
Diversität, die internationale Erfahrung und eine geschlechtlich 
diverse Besetzung des Gremiums berücksichtigen. Mit einer 
Anhebung der Zielgröße für den Frauenanteil würde der Auf-
sichtsrat sich jedoch selbst binden, im Falle einer Neubesetzung 
des Vorstands innerhalb der nächsten fünf Jahre bei der Aus-
wahlentscheidung zwischen möglichen Kandidaten dem Ge-
schlecht ein übermäßig starkes Gewicht gegenüber den we-
sentlicheren Faktoren von Qualifikation und Erfahrung einzu-
räumen. Mit der rechtlich zulässigen Fortschreibung der „Ziel-
größe Null“ erhält sich der Aufsichtsrat die Möglichkeit, weibli-
che Führungskräfte zu fördern und dabei auch in Zukunft Vor-
standsmitglieder – ohne Rücksicht auf das Geschlecht – allein 
nach fachlicher und persönlicher Eignung auszuwählen.

Die Festlegung der Zielgröße Null schließt eine künftige Stei-
gerung des Frauenanteils im Vorstand selbstverständlich nicht 
aus. Der Aufsichtsrat verfolgt das mittel- und langfristige Ziel, 
den Frauenanteil im Vorstand zu erhöhen. Der Aufsichtsrat un-
terstützt deshalb die Aktivitäten des Vorstands, den Frauenan-
teil auf den oberen Führungsebenen im Unternehmen zu stei-
gern.

Diese und die weiteren Festlegungen für die Ziele des Frauen-
anteils in Führungspositionen sind nebst den dafür jeweils fest-
gelegten Fristen in der nachfolgenden Tabelle zusammenge-
stellt.

Frauen in Führungspositionen der RATIONAL AG

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere untenste-
henden Ausführungen zum Diversitätskonzept des RATIONAL-
Konzerns.

Ziel
absolut

Ist
absolut

Ziel
in %

Ist
in % Frist

Aufsichtsrat 1 1 14 14 30.06.2029

Vorstand 0 0 0 0 30.06.2029

1. Ebene 4 4 22 22 30.06.2027

2. Ebene 17 15 35 31 30.06.2027
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Gruppenweite Diversität – lokal bzw. international ange-
worbene Führungskräfte
Als global tätiges Unternehmen profitieren wir von den ver-
schiedensten Erfahrungen, Fähigkeiten und Sichtweisen der 
zahlreichen kulturellen Hintergründe unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Etwas mehr als 40 % unserer Mitarbeiter ar-
beiten in einer unserer internationalen Tochtergesellschaften. 
Diese regionale Diversifizierung ist ein wichtiger Baustein für 
den Erfolg von RATIONAL. Bei der Besetzung von Schlüssel-
positionen in unseren Tochtergesellschaften legen wir großen 
Wert auf lokal rekrutierte Führungskräfte. Rund drei Viertel der 
Geschäftsführer unserer internationalen Tochtergesellschaften 
wurden international oder lokal rekrutiert.

Diversitätskonzept für Vorstand und Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat hat kein Diversitätskonzept für die Zusam-
mensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats beschlossen. 
Bei der Bestellung von Vorstandsmitgliedern und bei Vorschlä-
gen für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern wird allein nach 
Maßgabe des Kompetenzprofils des Aufsichtsrats und den An-
forderungen an Vorstandsmitglieder auf die besondere Kom-
petenz und Qualifikation Wert gelegt. Weitere Eigenschaften 
wie Geschlecht, Alter, Herkunft oder nationale Zugehörigkeit 
waren und sind für diese Entscheidungen ohne Bedeutung. Es 
ist beabsichtigt, daran auch in Zukunft festzuhalten. Gleichwohl 
verfolgt der Aufsichtsrat das Ziel, die personelle Zusammenset-
zung und damit die Kompetenzen und Erfahrungen in Vorstand 
und Aufsichtsrat kontinuierlich weiterzuentwickeln und eine 
Balance an Kontinuität und Erneuerung zu wahren. Vorstand 
und Aufsichtsrat müssen insgesamt jeweils über die zur ord-
nungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen.

Ziel der Personalentwicklung bei RATIONAL ist es, Leistungs-
träger zu fördern und langfristig im Unternehmen zu halten, 
um dadurch nachhaltig den Unternehmenserfolg zu 
gewährleisten. Alle offenen Stellen bei RATIONAL werden an 
Personen verge-ben, die die besten Qualifikationen und 
Kompetenzen für diese Stelle vorweisen. Weitere 
Eigenschaften wie das Geschlecht oder nationale 
Zugehörigkeit waren und sind für diese Ent-scheidung 
ohne Bedeutung. Bei der Besetzung von Führungs-positionen 
setzen wir möglichst auf interne Kandidaten, sie 

haben den Vorteil, dass sie das Unternehmen, seine Ausrich-
tung und seine Kultur kennen. 

Diese Grundsätze gelten auch für die Besetzung des Vorstands. 
Das Management besteht aus ausgewählten Experten ver-
schiedener Fachbereiche. Die Unternehmensführung ist von 
Kontinuität, Vertrauen und dem konsequenten Fokus auf den 
größtmöglichen Kundennutzen im Sinne unseres Unterneh-
mensgründers und der Unternehmensphilosophie geprägt. Der 
Aufsichtsrat wird Entscheidungen zur Besetzung des Vorstands 
vor diesem Hintergrund treffen. 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Die Hauptversammlung hat am 14. Mai 2025 die Deloitte 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Ab-
schlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2025 gewählt. Der Prüfungsauftrag wurde durch den Auf-
sichtsrat erteilt. 

Die Wahl des Abschlussprüfers wurde sorgfältig durch den 
Aufsichtsrat vorbereitet. Bereits vor Unterbreitung des Wahl-
vorschlags an die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat vom 
Wirtschaftsprüfer eine Erklärung über die persönlichen und ge-
schäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft eingeholt. Diese gab 
keinen Anlass zu Beanstandungen. Der Aufsichtsrat hat mit 
dem Prüfer vereinbart, dass der Aufsichtsratsvorsitzende un-
verzüglich über Ausschluss- und Befangenheitsgründe wäh-
rend der Prüfung unterrichtet wird. Ausschluss- und Befangen-
heitsgründe sind bei der Prüfung des Jahres- und Konzernab-
schlusses für das Geschäftsjahr 2025 nicht aufgetreten.

Bei einem eventuellen Auftreten wesentlicher im Rahmen der 
Abschlussprüfung festgestellter Schwächen des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontroll- und Risikomanagement-
systems ist der Wirtschaftsprüfer zusätzlich angehalten, dar-
über gesondert zu berichten. 

Leitender Prüfer des Jahresabschlusses 2025 war Herr Dirk 
Bäßler.
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Erklärung nach § 161 AktG und 
Entsprechenserklärung zum Deutschen 
Corporate Governance Kodex 

Vorstand und Aufsichtsrat der RATIONAL AG, Landsberg am 
Lech, erklären gemäß § 161 AktG jährlich etwaige Abweichun-
gen zu den im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt ge-
machten, zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen, Empfehlun-
gen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex“. Nachfolgend ist die Entsprechenserklärung von 
Vorstand und Aufsichtsrat von Januar 2025 abgedruckt. Diese 
Entsprechenserklärung ist zusammen mit allen früheren Ent-
sprechenserklärungen auf unserer Webseite veröffentlicht. 

Den am 27. Juni 2022 im amtlichen Teil des Bundesanzeigers 
veröffentlichten Empfehlungen der „Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 
28. April 2022 („DCGK 2022“, „Kodex“) wurde im Berichtszeit-
raum und wird weiterhin mit Ausnahme der nachfolgend ge-
nannten Empfehlungen aus den dort genannten Gründen ent-
sprochen:

A. Leitung und Überwachung
Empfehlung A.3 des DCGK 2022:
„Das interne Kontrollsystem und das Risikomanagementsys-
tem sollen, soweit nicht bereits gesetzlich geboten, auch nach-
haltigkeitsbezogene Ziele abdecken. Dies soll die Prozesse und 
Systeme zur Erfassung und Verarbeitung nachhaltigkeitsbezo-
gener Daten miteinschließen.“

RATIONAL ist sich der Wichtigkeit von Nachhaltigkeitskriterien 
in der Unternehmenssteuerung bewusst. Als langfristig orien-
tiertes Unternehmen legen wir großen Wert auf eine ganzheit-
liche Betrachtung von Risiken, das heißt eine ausgewogene Be-
trachtung von nichtfinanziellen und daraus resultierenden fi-
nanziellen sowie originär finanziellen Risiken. Eine grundsätzli-
che ESG-Strategie wurde im Geschäftsjahr 2021 entwickelt, 
im Geschäftsjahr 2022 vom Vorstand verabschiedet und bis 
zum Ende des Geschäftsjahres 2025 final umgesetzt. Die Ein-
beziehung nachhaltigkeitsbezogener Ziele in das interne Kon-
trollsystem inklusive der zugrundeliegenden Kennzahlen ist ein 
schrittweiser Prozess, der im Berichtszeitraum fortgeführt 
wurde.

B. Besetzung des Vorstands
Empfehlung B.1 des DCGK 2022:
„Bei der Zusammensetzung des Vorstands soll der Aufsichtsrat
auf die Diversität achten.“

Aufsichtsrat und Vorstand begrüßen ausdrücklich alle Bestre-
bungen, die jeder Form von Diskriminierung entgegenwirken 
und die Vielfalt (Diversität) angemessen fördern. Bei der Be-
stellung von Vorstandsmitgliedern sind für den Aufsichtsrat al-
lein die besondere Kompetenz und Qualifikation der Kandida-
tinnen oder Kandidaten entscheidend. Weitere Eigenschaften 
wie Geschlecht, Alter, Herkunft oder nationale Zugehörigkeit 
waren und sind für diese Entscheidung ohne Bedeutung.
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C. Zusammensetzung des Aufsichtsrats
I. Allgemeine Anforderungen
Empfehlung C.1 Satz 2 des DCGK 2022:
„Dabei soll der Aufsichtsrat auf Diversität achten.“

Empfehlung C.2 des DCGK 2022:
„Für Aufsichtsratsmitglieder soll eine Altersgrenze festgelegt 
und in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben 
werden.“

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der RATIONAL AG 
richtet sich am Unternehmensinteresse aus. Danach ist es das 
wichtigste Ziel, den Aufsichtsrat so zu besetzen, dass er seine 
gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben bestmöglich er-
füllen kann und die effektive Überwachung und Beratung des 
Vorstands gewährleistet ist. Die Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Bestellung in den Aufsichtsrat werden ausschließlich 
nach Kenntnissen, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen aus-
gewählt. Weitere Eigenschaften wie Geschlecht oder nationale 
Zugehörigkeit waren und sind ohne Bedeutung. Eine Alters-
grenze für Aufsichtsratsmitglieder ist nicht festgelegt. Die Eig-
nung zum Aufsichtsratsmitglied sollte nach Auffassung von 
RATIONAL nicht vom Lebensalter abhängen. Wahlvorschläge 
an die Hauptversammlung orientieren sich in Übereinstim-
mung mit dem Kompetenzprofil an Kenntnissen, Fähigkeiten 
und fachlichen Erfahrungen der jeweiligen Kandidatinnen und 
Kandidaten. Es ist beabsichtigt, daran auch in Zukunft festzu-
halten, um so Erfahrung und Kompetenz zum Wohle des Un-
ternehmens zu sichern.

II. Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder 
Empfehlung C.10 des DCGK 2022:
„Der Aufsichtsratsvorsitzende, der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses sowie der Vorsitzende des mit der Vorstandsver-
gütung befassten Ausschusses sollen unabhängig von der Ge-
sellschaft und vom Vorstand sein.“

Herr Walter Kurtz ist neben Herrn Siegfried Meister Mitfirmen-
gründer und seit 1998 Mitglied des Aufsichtsrats und gilt des-
halb nicht als unabhängig von der Gesellschaft. Seit 11. August 
2017 ist Herr Walter Kurtz Vorsitzender des Aufsichtsrats. Auf-
grund seiner langjährigen Tätigkeit im Unternehmen, verfügt 
Herr Walter Kurtz nicht nur über eine unschätzbare Erfahrung, 
sondern unterstützt auch eine Fortführung des Unternehmens 
im Sinne der Unternehmensgründer. 

D. Arbeitsweise des Aufsichtsrats:
I. Geschäftsordnung
Empfehlung D.1des DCGK 2022:
„Der Aufsichtsrat soll sich eine Geschäftsordnung geben und
diese auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich machen.“

Für seine Arbeit hat sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsord-
nung gegeben. Von einer Veröffentlichung der Geschäftsord-
nung auf der Internetseite der Gesellschaft sieht der Aufsichts-
rat jedoch ab. Die wesentlichen Verfahrensregeln für den Auf-
sichtsrat sind gesetzlich sowie durch die Satzung vorgegeben 
und öffentlich zugänglich. Eine darüberhinausgehende Veröf-
fentlichung der Geschäftsordnung bringt aus Sicht des Auf-
sichtsrats keinen Mehrwert. 

2. Ausschüsse des Aufsichtsrats 
Empfehlung D.4 DCGK 2022:
„Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden, der
ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und
dem Aufsichtsrat geeignete Kandidaten für dessen Vorschläge
an die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dern benennt.“

Die Bildung eines Nominierungsausschusses hält der Auf-
sichtsrat für nicht erforderlich. Bei einem siebenköpfigen Auf-
sichtsrat sind auch im Plenum eine effiziente Diskussion und 
ein intensiver Meinungsaustausch über geeignete Kandidaten 
für die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptver-
sammlung möglich. Für die Bildung eines ausschließlich mit 
Anteilseignervertretern besetzten Nominierungsausschusses 
besteht zudem keine Notwendigkeit, da der Aufsichtsrat der 
RATIONAL AG nicht mitbestimmt ist.
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G. Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat
2. Festlegung der konkreten Gesamtvergütung 
Empfehlung G.3 des DCGK 2022:
„Zur Beurteilung der Üblichkeit der konkreten Gesamtvergü-
tung der Vorstandsmitglieder im Vergleich zu anderen Unter-
nehmen soll der Aufsichtsrat eine geeignete Vergleichsgruppe 
anderer Unternehmen heranziehen, deren Zusammensetzung 
er offenlegt. Der Peer-Group-Vergleich ist mit Bedacht zu nut-
zen, damit es nicht zu einer automatischen Aufwärtsentwick-
lung kommt.“

Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Vergütung des Vor-
stands. Hierbei wird auch die Angemessenheit der Vorstands-
vergütung anhand von Vergütungsdaten anderer Unternehmen 
berücksichtigt. Ein direkter Vergleich mit einer definierten 
Peer-Group findet nicht statt. Ein solcher Vergleich ist nach An-
sicht des Aufsichtsrats durch den hohen Grad der Spezialisie-
rung der RATIONAL AG sowie aufgrund der unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Situation und Ertragskraft von anderen Unter-
nehmen im Bereich des Maschinenbaus wenig aussagekräftig. 

3. Festsetzung der Höhe der variablen Vergütungsbestand-
teile
Empfehlung G.8 des DCGK 2022:
„Eine nachträgliche Änderung der Zielwerte oder der Ver-
gleichsparameter soll ausgeschlossen sein.“

Das von der Hauptversammlung gebilligte Vergütungssystem 
für den Vorstand regelt, dass eine nachträgliche Änderung des 
finanziellen Leistungskriteriums der kurzfristigen variablen Ver-
gütung und eine nachträgliche Änderung der Leistungskriterien 
der langfristigen variablen Vergütung ausgeschlossen ist. Der 
Aufsichtsrat ist jedoch berechtigt, im Fall von außergewöhnli-
chen Ereignissen oder Entwicklungen, z.B. bei der Akquisition 
oder der Veräußerung eines Unternehmensteils, die jeweiligen 
Planbedingungen vorübergehend nach billigem Ermessen 
sachgerecht anzupassen. 

Empfehlung G.10 des DCGK 2022:
„Die dem Vorstandsmitglied gewährten variablen Vergütungs-
beträge sollen von ihm unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Steuerbelastung überwiegend in Aktien der Gesellschaft ange-
legt oder entsprechend aktienbasiert gewährt werden. Über 
die langfristig variablen Gewährungsbeträge soll das Vor-
standsmitglied erst nach vier Jahren verfügen können.“

Grundlage für die Vorstandsvergütung ist das Vergütungssys-
tem, das durch die ordentliche Hauptversammlung am 
14. Mai 2025 gebilligt wurde. Dieses sieht keine Aktienvergü-
tung und somit keine Aktienhaltevorschriften für die Vor-
standsmitglieder vor. Aufgrund der guten Erfahrungen der Ver-
gangenheit sieht der Aufsichtsrat auch ohne eine aktienbasierte
Vergütung des Vorstands die langfristige Orientierung des Ma-
nagements im Sinne des Unternehmenserfolgs als gegeben an.

Zudem bemisst sich die langfristige variable Vergütung der 
Vorstandsmitglieder anhand einer dreijährigen Performance 
Periode. Da der Leistungsbeurteilung die interne Mittelfristpla-
nung mit gleicher Laufzeit zugrunde liegt, erachtet der Auf-
sichtsrat diesen Zeitraum als angemessen.

Landsberg am Lech, im Januar 2026

RATIONAL AG

Walter Kurtz Dr. Peter Stadelmann 

für den Aufsichtsrat für den Vorstand




